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Liebe Leserinnen und Leser,

alle Beiträge in dem Ihnen jetzt vorliegenden Exemplar der BahnPraxis E haben einen 
unmittelbaren Bezug zur Jahreszeit und zu aktuellen Ereignissen im Bahngeschehen. 
Zum Einen das aufgrund der Wachstumsperiode aktuelle Thema der Vegetationspfle-
ge in den Bahnstromversorgungsanlagen der DB Energie. Hierbei sind aufgrund der 
konstruktiven Gegebenheiten der 110 kV Freiluftschaltanlagen und der zum Einsatz 
kommenden Geräte (z.B. Freischneider) Dinge zu beachten, die im privaten Bereich so 
nicht vorhanden sind.

Zum Anderen das Thema der Tunnel-Sicherheits-Beleuchtung TSB vor dem Hintergrund 
der Vorgänge im Landrückentunnel. Uns allen sind sicher noch die Bilder aus dem Tunnel 

in Erinnerung und die Staubschicht auf dem ICE Triebkopf lässt erahnen, 
was für eine Bedeutung der TSB in diesem Fall zugekommen ist.

Als Themen für das Heft 1/2008 haben wir für Sie ausgewählt:

Blitzschutz – Teil 2
Es wird zum Einen die Entwicklung der Blitzschutz-Norm, und darauf auf-
bauend der gegenwärtige Stand der Normung beschrieben (Seite 3). 

Vegetationspflege in den 16,7 Hz 110 kV Bahnstromversor-
gungsanlagen der DB Energie
Der Autor, selbst Anlagenmanager 16,7 Hz im Regionalbereich West der 
DB Energie, beschreibt die Aufgaben eines 

Anlagenverantwortlichen bei bzw. für die Durchführung der 
Vegetationspflege in den Bahnstromversorgungsanlagen der 
DB Energie (Seite 7).

Die Tunnel-Sicherheits-Beleuchtung TSB
Der Autor, Verantwortliche Elektrofachkraft für die Region Süd 
und gleichzeitig bei DB Netz fachlich verantwortlich für alle 
Grundsatzfragen zur Tunnelsicherheitsbeleuchtung, stellt uns 
in seinem Beitrag die Tunnel-Sicherheits-Beleuchtung in Gänze 
vor. Ausgehend von gesetzlichen Vorgaben, den geltenden 
Normen, Richtlinien und Regelwerken bis hin zur Instandhal-
tung werden alle Aspekte der Tunnelsicherheitsbeleuchtung 
dargestellt (Seite 11).

Ihr Redaktionsteam BahnPraxisE
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Wartung und 
Prüfung von 
Blitzschutzsystemen

Wartung und Prüfung müssen von einer 
Blitzschutz-Fachkraft durchgeführt wer-
den. Dieser Blitzschutz-Fachkraft als Prüfer 
sollen die Entwurfsberichte (Dokumentation 
der Entwurfskriterien, Entwurfsbeschrei-
bungen und technischen Dokumentatio-
nen) zur Verfügung stehen. Weiterhin sind 
die Berichte vorangegangener Prüfungen 
einzusehen.

Neben der Prüfung bei der Errichtung sind 
Blitzschutzsysteme wiederkehrend zu prü-
fen. Vorgaben dazu können in Gesetzen 
oder Verordnungen (z.B. Gesetze des Bun-
des, Bauordnungen der Länder oder durch 
den Verband der Sachversicherer) geben 
sein. Auszüge aus der Richtlinie VdS 2010 
der Sachversicherer „Risikoorientierter 
Blitz- und Überspannungsschutz“ sind in 
den Abbildungen 1 bis 4 zu sehen.

Außerdem sind Blitzschutzsysteme nach 
Veränderungen, Reparaturen oder wenn 
bekannt ist, dass die bauliche Anlage 
von einem Blitz getroffen worden ist, zu 
prüfen. 

Während der periodischen Prüfung müssen 
besonders kontrolliert werden:
n	 die Verschlechterung und Korrosion 

an Bauteilen der Fangeinrichtungen, 
Leitungen und Verbindungen,

n	 die Korrosion der Erder,
n	 der Erdungswiderstand der Erdungs-

anlage sowie

VDE
Neue Normen und 

Bestimmungen 
Wolfgang Hunger, DB Netz AG, 

Verantwortliche Elektrofachkraft der Region Südost, Dresden

IEC 62305/VDE 0185-0305 „Blitzschutz“
Ril 954.9105 „Gebäudeblitzschutz“ und

Ril 046.2303 „Blitzschutz-Fachkraft“ für Instandhaltung

Abbildung 1

Abbil-
dung 2
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n	 der Zustand der Verbindungen, Po-
tentialausgleichsverbindungen und 
Befestigungen.

Wo diese Vorgaben fehlen, wird in den 
Blitzschutznormen die wiederkehrende 
Prüfung entsprechend der ausgewiesenen 
Blitzschutzklasse unter Beachtung von 
eventuell vorhandene kritischen Umwelt-
bedingungen vorgegeben.

Die größten Zeitabstände zwischen den 
Prüfungen von Blitzschutzsystemen zeigt 
Abbildung 5.

Diese Prüffristen weichen von den bisher 
bekannten Prüffristen ab. Die Prüfung 
umfasst die Überprüfung der technischen 
Dokumentation, Sichtprüfung, Messungen 
und Protokollierung in einem Prüfbericht.

Prüfung der 
technischen Dokumentation
Die technische Dokumentation sollte auf 
Vollständigkeit, Einhaltung dieser Norm 
und Übereinstimmung mit der vorhande-
nen Anlage geprüft werden. Dazu gehört 
immer eine Ausführungszeichnung (Die zu 
verwendeten Symbole sind dem Beiblatt 3 
der genannten Norm zu entnehmen).

Sichtprüfung/Besichtigen
Durch Besichtigen ist zu prüfen, dass 
n	 das System mit den technischen Un-

terlagen übereinstimmt,
n	 sich das System in einem ordnungsge-

mäßen Zustand befindet,
n	 keine losen Verbindungen und Unter-

brechungen der Leitungen vorhanden 
sind,

n	 keine Teile infolge von Korrosion deutlich 

geschwächt sind (besonders in Höhe 
der Erdoberfläche) und alle Erdungsan-
schlüsse – soweit sichtbar – in Ordnung 
sind,

n	 alle Leiter und Systembauteile ord-
nungsgemäß befestigt sind und Teile, 
die eine mechanische Schutzfunktion 
haben, funktionstüchtig sind,

n	 keine Änderungen an der baulichen 
Anlage vorgenommen wurden, die 
einen zusätzliche Schutz erfordern,

n	 Überspannungsschutzgeräte richtig 
eingebaut sind, keine Beschädigungen 
oder Auslösungen vorliegen bzw. die 
vorgeschaltenen Sicherungen ausge-
löst haben,

n	 Potentialausgleichsverbindungen vor-
handen und funktionstüchtig sind,

n	 die Trennungsabstände eingehal-
ten sind bzw. das die erforderlichen 

Abbildung 3, links

Abbildung 4, rechts
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Maßnahmen bei Näherungen des 
Blitzschutzsystems zu Installationen 
durchgeführt wurden.

Bei Erdungsanlagen, die älter als 10 Jahre 
sind, sollte der Zustand und die Beschaf-
fenheit der Erdleitungen und Verbindungen 
durch stellenweise Freilegung beurteilt 
werden.

Messen

Durchgängigkeit der Verbindungen
Soweit nicht durch Besichtigen feststell-
bar, dass ein niederohmiger Durchgang 
vorhanden ist, ist dies durch Messen nach-
zuweisen. Das betrifft alle Verbindungen 
und Anschlüsse von Fangeinrichtungen, 
Ableitungen, Potentialausgleichsleitungen 
usw. Der Richtwert beträgt < 1 V.

Zustand der Erdungsanlage
Es sind zu messen:
n	 der Übergangswiderstand zur Er-

dungsanlage an allen Messstellen zur 
Feststellung der Durchgängigkeit der 
Leitungen und Verbindungen (Richtwert 
< 1 V),

n	 der Durchgang zu den metallenen 
Installationen (Gas, Wasser, Heizung, 
Lüftung usw.),

n	 der Gesamterdungswiderstand des 
Blitzschutzsystems (Richtwert < 10 
V),

n	 der Erdungswiderstand von Einzel- und 
Teilringerdern.

Die Messergebnisse sind mit den Werten 
vergangen Messungen zu vergleichen 
und zu bewerten. Sind wesentliche Ab-
weichungen feststellbar, sind zusätzliche 
Untersuchengen durchzuführen, um den 
Grund der Abweichungen zu ermitteln. 

Korrosionsschäden im Bereich der Er-
dungsanlage könne nur durch Probe-
grabungen festgestellt werden. Nur Un-
terbrechungen können durch elektrische 
Messungen ermittelt werden. 

Prüfbericht
Der Prüfbericht sollte Informationen zu 
folgenden Punkten enthalten:
n	 allgemeiner Zustand der Fangleitungen 

und anderer Bauteile der Fangeinrich-
tung,

n	 allgemeiner Korrosionsgrad und Zu-
stand des Korrosionsschutzes,

n	 Sicherheit der Befestigungen der Blitz-
schutzleitungen und -Bauteile,

n	 Messungen des Erdungswiderstandes 
der Erdungsanlage bei geöffneten 
Trennstellen,

n	 Erdausbreitungswiderstand bei ge-
schlossenen Trennstellen,

n	 Messung des Übergangswiderstandes 
an den einzelnen Trennstellen,

n	 jede Abweichung von den Anforderun-
gen dieser Norm,

n	 Kontrolle der Entwurfs- und Konstruk-
tionszeichnungen,

n	 Dokumentation aller Änderungen und 
Erweiterungen und aller Änderungen 
der baulichen Anlage,

n	 die Ergebnisse der durchgeführten 
Prüfung.

Wartung 
(umfassende Prüfung)

Wartung ist die Bezeichnung für Maßnah-
men zur Bewahrung des Sollzustandes 
von technischen Mitteln eines Blitzschutz-
systems.

Das Wartungsprogramm sollte ein Ver-
zeichnis von Routinepunkten enthalten, 
dass als eine Prüfliste dienen sollte, so dass 
regelmäßig eine festgelegte Durchführung 
der Wartung vorgenommen wird, um den 
Vergleich von Prüfungsergebnissen mit 
früheren Ergebnissen zu ermöglichen.

Das Wartungsprogramm sollte folgende 
Maßnahmen beinhalten:
n	 Prüfung aller Leiter und Bauteile des 

Blitzschutzsystems,
n	 Prüfung des elektrischen Durchganges 

von Installationen des Blitzschutzsys-
tems,

n	 Messung des Widerstandes der Er-
dungsanlage gegen Erde,

n	 Prüfung der Überspannungsschutzge-
räte auf Beschädigungen oder Auslö-
sungen,

n	 Befestigung von Bauteilen und Lei-
tern,

n	 Prüfung, ob sich die Wirksamkeit des 
Blitzschutzsystems nach zusätzlichen 
Einbauten oder Änderungen an der 
baulichen Anlage oder seiner Installation 
nicht verändert hat.

Über die Wartungen sind vollständi-
ge Aufzeichnungen zu führen, die die 
durchgeführten oder vorzunehmenden 

Abbildung 5
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Änderungsmaßnahmen enthalten. Die War-
tungsaufzeichnungen des Blitzschutzsys-
tems sind zusammen mit dem Entwurf und 
den Prüfberichten des Blitzschutzsystems 
aufzubewahren.

Umsetzung der Normen bei 
den Infrastrukturbetreibern im 
DB Konzern

Ril 954.9105 
„Gebäudeblitzschutz“ 
(gültig ab 01.10.2007; Ersatz für DS 954 04 
12 – Ausgabe 05/1996)

Die Ril gibt unter Beachtung der vorge-
nannten Ausführungen den gegenwärtigen 
Stand der Normen für das Gebiet der Infra-
strukturbetreiber bei der DB AG wider.

Das als Anhang 1 der Ril aufgeführte Prüf-
protokoll (Abbildung 6 zeigt die Seite 1 des 
bei der DB Infrastruktur anzuwendenden 
Prüfprotokolls) ist bei allen Prüfungen im 
Rahmen der Errichtung und bei wieder-
kehrenden Prüfungen (Sichtprüfung und 
umfassende Prüfung) zu verwenden.

Bei Wiederholungsprüfungen ist dabei 
darauf zu achten, dass in diesen Nor-
men erstmalig auch Aussagen zu dem 
Bestandsschutz von älteren Blitzschutz-
Anlagen gemacht werden (Abbildung 7 = 
Bild 1 der VDE 0185-305-3 Bbl. 3).

In der Ril 954.9105 wird dazu ausgeführt 
(Abbildung 8).

Funktionsausbildung 
046.2303; zur „Blitzschutz-
Fachkraft für Instandhaltung“

Voraussetzung für den Besuch dieser Funk-
tionsausbildung ist der Nachweis der Quali-
fikation einer Elektrofachkraft für elektrische 

Abbildung 6

Abbildung 7

Abbildung 8
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Energieanlagen und eine entsprechende 
gesundheitliche Tauglichkeit.

Durch diese Funktionsausbildung wird eine 
Blitzschutz-Fachkraft für das Errichten, 
Prüfen und Instandhalten ausgebildet. Die 
Blitzschutz-Fachkraft hat sicherzustellen, 
dass die Blitzschutzsysteme der Norm 
entsprechen. Sie führt regelmäßige Über-
prüfungen durch. 

Die Ausbildung hat nach den Vorgaben 
des Lernführers durch einen zugelassenen 
Bildungsträger zu erfolgen. Sie dauert 
insgesamt drei Tage und beinhaltet The-
orie und Praxis, sowie eine schriftliche 
Lernerfolgskontrolle. 

Durch DB Training werden Ausbildungen 
unter den Produktnummern Tb 8010 bis 
8015 für verschiedene Bereiche der DB 
AG angeboten.	 n

Quellenverzeichnis

1.	 EN (IEC) 62305/VDE 0185-0305 
„Blitzschutz“; Teile 1 bis 4 – Ausgabe 
Oktober 2006 einschließlich Beiblätter 
und Berichtigungen; Januar bis Juni 
2007 Herausgeber: VDE Verlag GmbH 
Berlin.

2.	 Richtlinie zur Schadenverhütung 
„Risikoorientierter Blitz- und Über-
spannungsschutz“ VdS 2010 – Aus-
gabe 07/05 Herausgeber: VdS Scha-
denverhütung Verlag GmbH Köln.

3.	 Ril 954.9105 Elektrischen Energiean-
lagen; Gebäudeblitzschutz gültig ab 
10/07 Herausgeber: I.EBZ 2 – Fachautor 
Otmar Geißler.

4.	 Ril 046.2303 Funktionsausbildung 
„Blitzschutz-Fachkraft für Instandhal-
tung“ gültig ab 09/05 Herausgeber: 
I.NAE – Fachautor Ilona Eisenkrätzer.

DIN VDE 0105-100 Auszüge

Anwendungsbereich
n	 Die DIN VDE 0105-100 gilt für das 

Bedienen von und allen Arbeiten an, 
mit oder in der Nähe von elektrischen 
Anlagen.

n	 Diese Norm beschreibt die Anforde-
rungen für sicheres Bedienen von und 
Arbeiten an, mit oder in der Nähe von 
elektrischen Anlagen.

n	 Diese Anforderungen gelten für alle 
Bedienungs-, Arbeits- und Wartungs-
verfahren.

n	 Sie gelten für alle nichtelektrotechni-
schen Arbeiten, wie Bauarbeiten in 
der Nähe von Freileitungen oder Kabel 
sowie für elektrotechnische Arbeiten, 
bei denen eine elektrische Gefahr be-
steht.

Sicherer Betrieb
n	 Vor jedem Bedienungsvorgang und 

jeder Arbeit an einer elektrischen Anlage 
muss eine Bewertung der elektrischen 
Risiken vorgenommen werden. Durch 
diese Bewertung ist festzulegen, wie 
der Bedienungsvorgang oder die Ar-
beit ausgeführt werden muss und 
welche Sicherheitsmaßnahmen und 
Vorkehrungen anzuwenden sind, um 
die Sicherheit zu gewährleisten.

n	 In gefahrbringender Nähe von nicht 

gegen direktes Berühren geschützten 
aktiven Anlagenteilen dürfen keine 
Gegenstände gelagert oder aufbewahrt 
werden. An Kabeln und Leitungen, an 
Schutzverkleidungen, Schutzgittern, 
Schutzleisten, Stellteilen, Gehäusen 
von Betriebsmitteln und Feuerlöschern 
dürfen keine Gegenstände angehängt 
oder befestigt werden.

Personal
n	 Alle an Arbeiten an, mit oder in der Nähe 

einer elektrischen Anlage beteiligten 
Personen müssen über die einschlä-
gigen Sicherheitsanforderungen, Si-
cherheitsvorschriften und betrieblichen 
Anweisungen unterrichtet werden. Die 
Arbeitenden müssen angewiesen wer-
den, diese Anforderungen, Vorschriften 
und Anweisungen einzuhalten.

n	 Der Arbeitsverantwortliche muss alle 
an der Arbeit beteiligten Personen über 
alle unter Vernunftgesichtspunkten vor-
hersehbaren Gefahren unterrichten, die 
für diese nicht ohne weiteres erkennbar 
sind.

n	 Hat eine Person für eine Arbeit nicht 
das zur Vermeidung elektrischer Ge-
fahren erforderliche Wissen oder die 
Erfahrung, so darf sie diese Arbeit nicht 
ausführen, es sei denn, sie unterliegt 
dabei einer ausreichenden Aufsichts-
führung.

Vegetationspflege in den 
16,7 Hz 110 kV Bahnstrom-

versorgungsanlagen 
der DB Energie GmbH

Ralf Koch, DB Energie GmbH, Energieversorgung West, Leiter 16,7 Hz 
Anlagen (I.EBV 63), Köln

Mit Beginn des Frühjahres und der Vegetationswachstumsperiode 
sind die Anlagenverantwortlichen von Hochspannungsfreiluftschaltanlagen 

gefordert, die Vegetationspflege für Ihren Bereich zu organisieren.

Grundsätzlich sind für den Anlagenverantwortlichen und dem eingesetzten 
Personal neben der GUV – V A 1 Grundsätze der Prävention die 

DIN VDE 0105-100 sowie die GUV – V A3 Unfallverhütungsvorschrift – 
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten. 

Zur Bestimmung wesentlicher Begrifflichkeiten nachstehend ein Überblick.
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Organisation
n	 Jede elektrische Anlage 

muss unter der Verant-
wortung einer Person, des 
Anlagenverantwortlichen, 
stehen.

n	 Der Anlagenverantwortliche 
mit Weisungsbefugnis für 
den Betrieb der elektri-
schen Anlage muss Elek-
trofachkraft sein.

n	 Abgeschlossene elektri-
sche Betriebsstätten müs-
sen verschlossen gehalten 
werden. Die Schlüssel müs-
sen so verwahrt werden, 
dass sie unbefugten Perso-
nen nicht zugänglich sind. 
Abgeschlossene elektri-
sche Betriebsstätten dürfen 
nur von beauftragten Per-
sonen geöffnet werden. Der 
Zutritt ist Elektrofachkräften 
und elektrotechnisch unter-
wiesenen Personen, Laien 
jedoch nur in Begleitung 
von Elektrofachkräften oder 
elektrotechnisch unterwie-
senen Personen gestattet.

n	 Für jede Arbeit muss ein 
Arbeitsverantwortlicher be-
nannt werden. 

Kommunikation
n	 Vor Beginn einer Arbeit 

muss der Arbeitsverant-
wortliche den Anlagen-

verantwortlichen über die 
vorgesehene Arbeit infor-
mieren.

Arbeitsstelle
n	 Die Arbeitsstelle muss ein-

deutig festgelegt und ge-
kennzeichnet sein. An allen 
Arbeitsstellen an, mit oder in 
der Nähe einer elektrischen 
Anlage muss ausreichend 
Bewegungsfreiheit, un-
gehinderter Zugang und 
ausreichende Beleuchtung 
vorhanden sein. Zugänge, 
Fluchtwege und der zum 
Bedienen und Arbeiten 
erforderliche Raum von 
Schaltanlagen und -geräten 
müssen von hinderlichen 
Geräten und/oder leicht 
entzündlichen Materialien 
freigehalten werden.

Arbeitsmethoden

Allgemeines
n	 Jede vorgesehene Arbeit 

muss geplant werden.
n	 Vor Beginn der Arbeit muss 

der Arbeitsverantwortliche 
dem Anlagenverantwortli-
chen die Art, den Ort und 
die Auswirkungen der vor-
gesehenen Arbeit auf die 
Anlage melden.

n	 Nur der Anlagenverant-
wortliche darf die Erlaubnis 
für die vorgesehene Arbeit 
geben.

Wetterbedingungen
n	 Bei ungünstigen Umge-

bungsbedingungen, z.B. 
bei Blitz, starken Regenfäl-
len, Nebel, heftigem Wind 
sind Einschränkungen hin-
sichtlich der Aufnahme oder 
Fortführung von Arbeiten 
anzuwenden

n	 Wenn Blitz oder Donner 
wahrgenommen wird oder 
ein Gewitter aufzieht, sind 
Arbeiten an Freileitungen 
bzw. Anlagenteilen oder 
Betriebsmitteln, die un-
mittelbar mit Freileitungen 
verbunden sind, sofort ein-
zustellen, wenn dies zur 
Abwendung von Gefahren 
erforderlich ist. Bei der 
DB Energie werden grund-
sätzlich alle Tätigkeiten in 
Freiluftschaltanlage bei 
beschriebener Wetterlage 
eingestellt.

Arbeiten in der 
Nähe unter Spannung 
stehender Teile

Allgemeines
n	 In der Nähe unter Span-

nung stehender Teile mit 
Nennspannungen über 50 
V Wechselspannung oder 
120 V Gleichspannung 
darf nur gearbeitet wer-
den, wenn durch geeignete 
Maßnahmen sichergestellt 
ist, dass unter Spannung 
stehende Teile nicht berührt 
werden können oder die 
Gefahrenzone nicht erreicht 
werden kann.

n	 Elektrische Gefährdung in 
der Nähe unter Spannung 
stehender Teile kann durch 
Schutzvorrichtung, Abde-
ckung, Kapselung oder 
isolierende Umhüllung ver-
mieden werden.

n	 Wenn diese Maßnahmen 
nicht angewendet werden 
können, muss von blanken 
unter Spannung stehenden 
Teilen ein sicherer Abstand, 
größer DL (Abstand, der 

die äußere Grenze der 
Gefahrenzone festlegt), 
eingehalten werden und 
erforderlichenfalls eine ent-
sprechende Aufsichtsfüh-
rung sichergestellt sein. 

n	 Der Arbeitende hat bei je-
der Bewegung stets selbst 
darauf zu achten, dass er 
weder mit einem Teil seines 
Körpers noch mit Werkzeu-
gen oder Gegenständen die 
Gefahrenzone erreicht.

Schutz durch Abstand 
und Aufsichtsführung 
n	 Wenn Schutz durch Ab-

stand und Aufsichtsführung 
angewandt werden soll, 
muss für diese Methode 
mindestens folgendes fest-
gelegt sein:

	 - der sichere Abstand, 
größer als Dl, wobei Art und 
Umstände der Arbeiten so-
wie die Nennspannung der 
Anlage zu berücksichtigen 
sind.

	 - anzuwendende Kriterien 
für die Auswahl des Per-
sonals, das für die Arbeiten 
benötigt wird.

	 - während der Arbeit zu 
beachtende Vorgehens-
weisen, die das Erreichen 
der Gefahrenzone aus-
schließt.

GUV – V A 3 Unfall-
verhütungsvorschrift 
– Elektrische Anlagen 
und Betriebsmittel

Grundsätze
n	 Unfallverhütungsvorschrif-

ten werden von den Trägern 
der gesetzlichen Unfallver-
sicherung erlassen und 
müssen von Unternehmern 
und Versicherten beachtet 
werden. Verstöße gegen die 
in der Unfallverhütungsvor-
schrift bezeichneten Vor-
schriften können mit Geld-
bußen geahndet werden.

n	 Diese Unfallverhütungsvor-
schrift gilt für elektrische 
Anlagen und Betriebsmit-
tel.

n	 Diese Unfallverhütungsvor-
schrift gilt auch für nicht 
elektrotechnische Arbeiten 

BahnPraxis Spezial

Abbildung 1: 
Maximale 

Arbeitshöhe 
überschritten!
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in der Nähe elektrischer An-
lagen und Betriebsmittel.

Begriffe 
Elektrofachkraft, 
Elektrotechnisch 
unterwiesene Person
n	 Als Elektrofachkraft im 

Sinne dieser Unfallverhü-
tungsvorschrift gilt, wer 
auf Grund seiner fachlichen 
Ausbildung, Kenntnisse 
und Erfahrungen sowie 
Kenntnis der einschlägi-
gen Bestimmungen die 
ihm übertragenen Arbeiten 
beurteilen und mögliche 
Gefahren erkennen kann. 
Die fachliche Qualifikation 
wird im Regelfall durch den 
erfolgreichen Abschluss 
einer Ausbildung, z.B. Elek-
troingenieur, Elektrotechni-
ker, Elektromeister, Elekt-
rogeselle, nachgewiesen. 
Sie kann auch durch eine 
mehrjährige Tätigkeit mit 
Ausbildung in Theorie und 
Praxis nach Überprüfung 
durch eine Elektrofachkraft 
nachgewiesen werden.

n	 Nach VDE 0105 Teil 100 
ist eine elektrotechnisch 
unterwiesene Person, wer 
durch eine Elektrofach-
kraft über die ihr übertra-
genen Aufgaben und die 
möglichen Gefahren bei 
unsachgemäßen Verhalten 
unterrichtet und erforder-
lichenfalls angelernt so-
wie über die notwendigen 
Schutzeinrichtungen und 
Schutzmaßnahmen belehrt 
wurde. Von der elektro-
technisch unterwiesenen 
Person werden Kenntnisse 
nur für die (ihr) übertragenen 
Aufgaben vorausgesetzt. 
Die Unterweisung durch 
die Elektrofachkraft darf 
sich auf den begrenzten 
Bereich beschränken. 
Sie muss sich nach dem 
Umfang der übertragenen 
Aufgaben, aber auch nach 
den örtlichen Verhältnissen 
richten.

Arbeiten in der Nähe 
aktiver Teile
n	 In der Nähe aktiver Teile 

elektrischer Anlagen und 
Betriebsmittel, die nicht 

gegen direktes Berühren 
geschützt sind, darf, abge-
sehen von den Festlegun-
gen in §8 GUV – V A 3, nur 
gearbeitet werden wenn:

	 - deren spannungsfreier 
Zustand hergestellt und 
für die Dauer der Arbeiten 
sichergestellt ist oder

	 - die aktiven Teile für die 
Dauer der Arbeiten, ins-
besondere unter Berück-
sichtigung von Spannung, 
Betriebsort, Art der Arbeit 
und der verwendeten Ar-
beitsmittel, durch Abde-
cken oder Abschranken 
geschützt worden sind 
oder 

	 - bei Verzicht auf vorstehen-
de Maßnahmen die zuläs-
sigen Annäherungen nicht 
unterschritten werden

n	 Arbeiten in der Nähe unter 
Spannung stehender Teile 
sind Tätigkeiten aller Art, 
bei denen eine Person mit 
Körperteilen oder Gegen-
ständen die Schutzabstän-
de nach Tabelle 1 (Auszug 
VDE 0105-100) von unter 
Spannung stehenden Tei-
len, gegen deren direktes 
Berühren kein vollständi-
ger Schutz besteht, unter-
schreiten kann, ohne unter 
Spannung stehende Teile 
zu berühren oder bei Nenn-
spannungen über 1 kV die 
Grenze der Gefahrenzone 
zu erreichen.

Schutz durch Abstand 
und Aufsichtsführung
n	 Bei nicht elektrotechni-

schen Arbeiten ... ist die 
Forderung hinsichtlich der 
Annäherung (Schutz durch 
Abstand) erfüllt, wenn die 
Schutzabstände nach Ta-
belle 3 nicht unterschritten 
werden. In Ausnahmefällen 
dürfen die Schutzabstände 
nach Tabelle 3 auf die Tabel-
le 2 reduziert werden, wenn 
die Arbeiten unter Beauf-
sichtigung durch Elektro-
fachkräfte oder elektrisch 
unterwiesene Personen 
des Betreibers der entspre-
chenden Anlage ausgeführt 
werden. Beaufsichtigung 
erfordert die ständige aus-

schließliche Durchführung 
der Aufsicht

Gärtnerische Arbeiten

n	 Gärtnerische Arbeiten wer-
den in der DIN VDE 0105-
100 unter dem Gesichts-
punkt Schutz durch Ab-
stand und Aufsichtsführung 
(6.4.3) sowie Bauarbeiten 
und sonstige nichtelektro-
technische Arbeiten (6.4.4) 
gesondert behandelt. Hie-
raus geht hervor:

	 - 6.4.4.101 folgende nicht-
elektrotechnische Arbeiten 
sind in 6.4.3 geregelt.

	 - Rasenmäharbeiten mit 
Fahrzeugen in abgeschlos-
senen elektrischen Be-
triebsstätten in 6.4.3.102.

	 - Rasenmäharbeiten und 
andere Tätigkeiten zur Bo-
denbearbeitung von Hand 
in elektrischen Betriebs-
stätten in 6.4.3.109.

	 - 6.4.3.102 in abgeschlosse-
nen elektrischen Betriebs-
stätten mit Nennspannun-
gen über 1 kV dürfen unter 
Spannung stehende Teile 
ohne Schutzvorrichtung mit 

Fahrzeugen und fahrbaren 
oder verschiebbaren Ge-
räten unterquert werden, 
wenn bei Nennspannungen 
über 45 kV bis 380 kV die 
Abstände nach Tabelle 101 
(Tabelle 1 ) nicht erreicht 
werden. Dabei dürfen sich 
Personen auf den Fahrzeu-
gen oder fahrbaren Geräten 
nur aufhalten, wenn durch 
entsprechende Schutzvor-
richtungen am Fahrzeug 
oder fahrbaren Gerät, z.B. 
Kabinendach, sichergestellt 
ist, dass die vorgenannten 
Abstände nicht erreicht 
werden können.

	 - 6.4.3.109 in abgeschlos-
senen elektrischen Be-
triebsstätten mit Nenn-
spannungen über 1 kV 
dürfen Rasenmäharbeiten 
oder andere Tätigkeiten 
zur Bodenbearbeitung von 
Hand nur dann durchge-
führt werden, wenn

	 - die maximale Arbeitshöhe 
von 2m für Arbeitsgeräte 
nicht überschritten wird,

	 - durch Schutzvorrichtun-
gen, z.B. Geländer, Ketten, 
vorgegebene Schutzab-
stände dürfen nicht unter-

BahnPraxis Spezial

Abbildung 2: Spannungstrichter.

Tabelle 1
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schritten werden,
	 - diese Arbeiten müssen 

von Elektrofachkräften oder 
elektrotechnisch unterwie-
senen Personen durchge-
führt werden,

	 - vor Beginn der Tätigkeiten 
hat eine örtliche Einweisung 
durch den Anlagenverant-
wortlichen in Zusammenar-
beit mit dem Arbeitsverant-
wortlichen zu erfolgen.

n	 Zusammenfassung in 
Stichworten für den mini-
malen Abstand zu span-
nungsführenden Teilen bei 

BahnPraxis Spezial

Tabelle 2, oben. Tabelle 3, unten

Abbildung 3: Außenansicht Innenraumschaltanlage.

nicht elektrotechnischen 
Arbeiten in Freiluftanlagen 
110 kV der DB Energie – 
gültig für elektrotechnisch 
unterwiesene Person

	 - Abstand ohne Beaufsich-
tigung 3m (Tabelle 3),

	 - Abstand mit ständiger 
Beaufsichtigung 2m (Ta-
belle 2),

	 - max. Höhe des Arbeits-
gerätes 2m (Abbildung 1),

	 - Abstand beim Unterfah-
ren mit entsprechender 
Schutzvorrichtung 1,1m 
(Tabelle 1),

	 - durch Schutzvorrichtun-

gen wie Geländer, Ketten, 
vorgegebene Abstände 
dürfen nicht unterschritten 
werden,

	 - gibt es eine direkte Berüh-
rung von unter Spannung 
stehenden Anlagenteilen 
mit dem Boden so ist ein 
Mindestabstand von 20 m 
einzuhalten (Abbildung 2),

	 - können die Bedingungen 
nicht eingehalten werden, 
ist der entsprechende An-
lagenteil gemäß den fünf 
Sicherheitsregeln freizu-
schalten.

Vor dem Betreten der Anlage 
ist die zuständige Zentralschalt-
stelle/Hauptschaltleitung (Zes/
HSL) sowie der Anlagenverant-
wortliche zu informieren.

In den 110 kV Freiluftschaltan-
lagen der DB Energie befindet 

sich in den meisten Fällen ein 
Gebäude mit einer 15 kV Innen-
raumschaltanlage und einem 
Eigenbedarfsraum. Das Betre-
ten des Gebäudes ist grund-
sätzlich untersagt. Im Notfall 
darf der Eigenbedarfsraum mit 
dem dort vorhandenem Telefon 
und Erste-Hilfe Koffer genutzt 
werden (Abbildung 3).

Fazit

Die Aufgaben des Anlagen-
verantwortlichen umfassen 
demnach
n	 die jährliche Kontrolle der 

Schulungsnachweise zur 
elektrotechnischen Person 
der in den Anlagen tätigen 
Personale,

n	 die jährliche Durchfüh-
rung der örtlichen Einwei-
sung mit entsprechendem 
schrif tlichem Nachweis 
(Abbildung 4),

n	 die Überprüfung der Einhal-
tung der Sicherheitsvorga-
ben,

n	 die Kontrolle der durchge-
führten Tätigkeiten,

n	 die Organisation geplanter 
Abschaltungen.

Die Aufgaben der eingesetzten 
Personale umfassen
n	 den Nachweis der durch-

geführten Unterweisung zur 
elektrotechnisch unterwie-
senen Person,

n	 die Teilnahme an der örtli-
chen Einweisung,

n	 die Einhaltung der Sicher-
heitsvorgaben,

n	 die Information der Zes/
HSL sowie des Anlagen-
verantwortlichen über die 
geplanten Arbeiten,

n	 die frühzeitige Abstimmung 
mit dem Anlagenverant-
wortlichen bei erforderli-
chen Abschaltungen.	 n

Abbildung 4: Vordruck „Örtliche Einweisung“.
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BahnPraxis Aktuell

Helmut Schmitt, DB Netz AG, Verantwortliche Elektrofachkraft Region 
Süd (I.A. der Zentrale Netz fachlich zuständig für Grundsatzfragen zur 
TSB), München

Um den Forderungen der EBA-Richtlinie „Anforderungen des Brand- und 
Katastrophenschutz an den Bau und Betrieb Eisenbahntunneln, Ausgabe 
01/97“ Rechnung zu tragen, wurde in 2002 durch die DB Netz AG ein 
Programm erstellt um bundesweit das Sicherheitsniveau in den in Betrieb 
befindlichen Eisenbahntunneln mit einer Länge von 1.000 m und darüber 
zu erhöhen. Neben der Nachrüstung von Rettungsplätzen und deren Zu-
fahrten, einen Behörden- und Organisationsfunk für Sicherheitsaufgaben 
(BOS-Funk), Fluchtwege und deren Kennzeichnung, Elektroversorgung 
für Elektranten, Rollpaletten, Löschwasserversorgung, Trockenwasser-
leitungen, Hektometertafelkennzeichnung zur Notbremsüberbrückung 
und soweit elektrifiziert einer Oberleitungsspannungsprüfung (OLSP) zur 
Notfallerdung der Oberleitungen werden diese Tunnelbauwerke auch 

mit einer Tunnelsicherheitsbeleuchtung (TSB) 
ausgerüstet bzw. es werden die vorhandenen 
Tunnelorientierungsbeleuchtungen (TOB) in den 
Tunneln der Schnellfahrstrecken Hannover – 
Würzburg und Mannheim – Stuttgart durch eine 
TSB ersetzt, da diese nicht mehr den aktuellen 
Sicherheitsvorgaben der EBA-Richtlinie und den 
entsprechenden Normen entsprechen.

Zur Vorbereitung eines europaweiten technischen 
und kommerziellen Präqualifizierungsverfahrens 

(PQV) für die Bereitstellung von Komponenten der TSB wurden durch 
die Netz Zentrale (Zentraler Einkauf und Elektrotechnik) unter Anwen-
dung der „Regeln und Kriterien für Planung, Lieferung, Errichtung und 
Instandhaltung von Tunnelsicherheitsbeleuchtungsanlagen (TSB) der 
DB AG“ ein Fragebogen erarbeitet und auf Basis der DIN VDE 0108 ein 
Lastenheft erstellt. Ebenso wurde die Richtlinie 954.9107 um die Anfor-
derungen an dieses neue System ergänzt und nach Abstimmung durch 
das Eisenbahn-Bundesamt als anerkannte Regel der Technik in ihrem 
Zuständigkeitsbereich eingeführt.

Nach erfolgreicher Durchführung des PQV einschließlich der Prüfung 
von Pilotanlagen bei den Bietern und nach dem Abschluss von Rahmen-
verträgen konnte im August 2004 erstmals eine vorläufige Technische 
Freigabe zur Betriebserprobung der TSB in einem Eisenbahntunnel der 
DB Netz AG auf Grundlage der Ril 954.9107 und dem Lastenheft „TSB“ 
erteilt werden.

Nach diesem Rückblick wird im Weiteren versucht, Fragen, die am häu-
figsten von Herstellern, Planern, Ausrüstern und zwischenzeitlich auch, 
nachdem die ersten Anlagen an die Anlagenverantwortlichen übergeben 
wurden, von den verantwortlichen Instandhaltern an die fachlich zustän-
dige Stelle der DB Netz AG gestellt wurden, zu beantworten.

Die Tunnel-
Sicherheits-
Beleuchtung
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BahnPraxis Aktuell

Welche Normen, 
Richtlinien und Re-
gelwerke sind für die 
TSB hauptsächlich 
von Bedeutung?

Für die Planung und Errich-
tung dieses relativ komplexen 
Systems sind nachfolgende 
Vorschriften und Richtlinien 
besonders zu beachten:
n	 Die einschlägigen Normen 

(Normenreihe DIN VDE 
0108 (vor allem die DIN 
EN 50172 (VDE 0108 Teil 
100)),

n	 EBA-Richtlinie „Anforde-
rungen des Brand- und 
Katastrophenschutz an den 
Bau und Betrieb von Ei-
senbahntunneln, Ausgabe 
01/97“

n	 EBA-Richtlinie „Verwal-
tungsvorschrif t für die 
Bauaufsicht über Signal-, 
Telekommunikations- und 
Elektrotechnische Anlagen 
(BAU-STE),

n	 Lastenheft „Tunnelsicher-
heitsbeleuchtung für Ei-
senbahntunnel der DB AG“, 
aktuell in der Version 3.3,

n	 Richtlinie 954.0101 bis 
954.0108 „Elektr ische 
Energieanlagen“,

n	 Richtlinie (TU) 954.9107 
„Elektrische Energieanla-
gen, Eisenbahntunnel“,

n	 Richtlinie (TU) 954.9106 
„Elektrische Energieanla-
gen, Mittelspannungsan-
lagen und Netze“,

n	 Richtlinie (TU) 954.9103 
„Vorschrift für die Errich-
tung von Beleuchtungsan-
lagen in gleisnahen und/

oder sicherheitsrelevanten 
Bereich“,

n	 Richtlinie 853 „Eisenbahn-
tunnel planen, bauen und 
instandhalten“,

n	 Richtlinie 997.02 „Oberlei-
tungsanlagen, Rückstrom-
führung, Bahnerdung und 
Potenzialausgleich“,

n	 Leuchtenauswah l l i s te 
954.9103 LAWL,

n	 Technischen Lieferbedin-
gungen der DB AG,

n	 Technischen Anschluss-
bedingungen der Versor-
gungsnetzbetreiber für 
öffentliche und bahneige-
ne Netze (TAB-VNB, TAB-
DB),

n	 „Verordnung über die Inter-
operabilität des transeuro-
päischen Hochgeschwin-
digkeitssystems (EIV)“.

Hersteller von TSB-Komponen-
ten haben darüber hinaus noch 
weitere Normen zu beachten 
und Nachweise, zum Beispiel 
zur Elektromagnetischen Ver-
träglichkeit (EMV) oder zur Sog 
und Druckprüfung von Einbau-
ten in Tunneln zu erbringen. 

Das Lastenheft TSB 
(Version 3.3 vom 
01.05.2006) 
n	 umfasst die technischen 

Anforderungen an Leuch-
ten, Notlichtversorgungs-
geräte und die Tunnelüber-
wachungszentrale.

n	 enthält grundsätzliche tech-
nische Festlegungen zu 
allen Komponenten.

n	 beschreibt detailliert Mel-
dungen und Befehle der 
TSB zwischen der betrieb-
lichen und der technischen 

Überwachungsstelle.
n	 stellt die sicherheitsrele-

vanten Betriebs- und Stör-
meldungen nach Prioritäten 
dar.

n	 entbindet nicht von der Be-
achtung von Normen und 
Richtlinien sowie projektbe-
zogener Anforderungen. 

Welche Anforderungen 
werden an die TSB 
gestellt?

Grundsatz
Die TSB wird in Bereitschaft-
schaltung, d.h. in AUS betrie-
ben. Die Anlage „TSB“ stellt 
sicher, dass im Anforderungsfall 
(betriebsrelevantes Ereignis) die 
Beleuchtung unverzüglich au-
tomatisch und für eine vorgege-
bene Zeit in einem festgelegten 
Bereich zur Verfügung steht.

Hinweis: Die TSB ist nicht für 
normale Instandhaltungsarbei-
ten im Tunnel ausgelegt.

Die Anlage muss die folgenden 
Grundfunktionen erfüllen:
n	 Beleuchtung der Rettungs-

wegzeichen;
n	 Beleuchtung der Wege zu 

den Ausgängen um sicher 
in den sicheren Bereich zu 
gelangen;

n	 ausreichende Beleuchtung 
der Brandbekämpfungs-
einrichtungen und Mel-
deeinrichtungen innerhalb 
eines Tunnels (entlang der 
Rettungswege);

n	 Erlauben von Arbeiten in 
Verbindung mit Sicherheits-
maßnahmen. 

Konstruktive 
Anforderungen
n	 Wartungsfreundlichkeit,
n	 Störungssicherheit,
n	 Übertragungssicherheit,
n	 Meldungsbehandlung
	 - Unterdrückung systembe-

dingter Flattermeldungen,
	 - Betriebliche und techni-

sche Meldungsprioritäten,
n	 Liefersicherheit (30 Jahre),
n	 Garantierte Lebensdauer 

von Verschleißteilen,
n	 Parametr iermöglichkeit 

einzelner Leuchten in Dau-
erlichtschaltung für:

	 - Rettungszeichenbeleuch-
tung,

	 - Notrufsäulenbeleuchtung 
(entfällt künftig, da Tunnel-
leuchte über Notruffern-
sprecher montiert),

n	 Selektive Meldungsüber-
tragung zur technischen 
(TÜ)- und zur betrieblichen 
Überwachungsstelle (BÜ)

n	 Automatische Prüfein-
richtung entsprechend 
EN 50172 (VDE 0108 Teil 
100),

n	 Registrieren und speichern 
der Prüfergebnisse und 
sonstiger Ereignisse (Stö-
rungen),

n	 Weitermelden von Prüf-
ergebnissen, Status- und 
Störmeldungen über Fern-
wirksysteme an die be-
stimmten Überwachungs-
stellen.

Welche Firmen sind 
als Lieferanten von 
TSB-Komponenten 
zugelassen?

Nach dem 1. Präqualifizierungs-
verfahren und nach Abschluss 
des 2. zurzeit noch laufenden 
Verfahrens, sind folgende Fir-
men als TSB-Komponentenlie-
feranten qualifiziert (Tabelle 1).

Projekt Tunnelnach-
rüstprogramm (TUNA)

Um die Sicherheit in den Tun-
neln mit einer Länge ab 1000 m 
nachhaltig zu verbessern und 
den EBA-Forderungen nach-
zukommen, wurde ein Projekt 

Tabelle 1: Qualifizierte Fachfirmen für TSB-Komponenten.



BahnPraxis E 1/2008	 13	

„Tunnelnachrüstung (TUNA)“ 
mit den erforderlichen Maß-
nahmen zur Verbesserung der 
Gefahrenabwehr eingerichtet.

Neben der Nachrüstung von 
Rettungsplätzen und deren Zu-
fahrten, einen Behörden- und 
Organisationsfunk für Sicher-
heitsaufgaben (BOS-Funk), 
Fluchtwege und deren Kenn-
zeichnung, Elektroversorgung 
für Elektranten, Rollpaletten, 
Löschwasserversorgung, Tro-
ckenwasserleitungen, Hek-
tometertafelkennzeichnung 
zur Notbremsüberbrückung 
und soweit elektrifiziert einer 
Oberleitungsspannungsprü-
fung (OLSP) zur Notfallerdung 
der Oberleitungen werden oder 
wurden diese Bauwerke auch 
mit einer Tunnelsicherheitsbe-
leuchtung (TSB) ausgerüstet 
bzw. es sind die vorhandenen 
Tunnelorientierungsbeleuch-
tungen (TOB) in den Tun-
neln der Schnellfahrstrecken 
Hannover – Würzburg und 
Mannheim – Stuttgart durch 
eine TSB zu ersetzen, da 
diese nicht mehr den aktuel-
len Sicherheitsvorgaben der 

EBA-Richtlinie „Anforderungen 
des Brand- und Katastrophen-
schutzes an den Bau und 
Betrieb von Eisenbahntunneln“ 
sowie der Normenreihe DIN 
VDE 0108 (vor allem der DIN 
EN 50172 (VDE 0108 Teil 100) 
entsprechen.

Welche Tunnel 
werden aus- bzw. 
nachgerüstet? 

Im Streckennetz der DB Netz 
AG mit einer Betriebslänge 
von derzeit 34.128 km Länge 
befinden sich 798 Tunnel mit 
einer Gesamtlänge von ca. 
486 km.

Das Projekt TUNA umfasst 71 
Tunnel des Bestandsnetzes. 
Neue Tunnel, wie die auf der 
NBS Nürnberg – Ingolstadt (9 
Tunnel), dem Berliner Tunnel 
(Nord-Süd-Verbindung) oder 
dem Unterföhringer-Tunnel bei 
München, wurden ebenfalls 
mit einer TSB ausgerüstet. Ei-
nen Überblick der nach TUNA 
auszurüstenden Tunnel gibt 

die Tabelle 2. Darin ist auch 
der aktuelle Ausrüstungs- und 
Inbetriebnahmestand darge-
stellt.

Anmerkung: Bei Tunnel mit 
vorhandener TOB ist für eine 
Übergangsphase diese funk-
tionstüchtig parallel zur neu zu 
installierende TSB zu betreiben. 
Nach Fertigstellung der TSB 
einschließlich der Übertragung 
aller Meldungen und Befehle zur 
Technischen und Betrieblichen 
Überwachungsstelle (TÜ, BÜ) 
und einer erfolgreichen Be-
triebserprobung des Gesamt-
systems TSB, Prüfung und Frei-
gabe der Störmeldeaufschal-
tung auf die übergeordnete 
Betriebsstelle, ist im Anschluss 
die alte TOB einschließlich dem 
Versorgungsnetz (Installations-
material) zurückzubauen.

Wie ist das TSB-
System aufgebaut?

Die TSB arbeitet als bedarfso-
rientierte Sicherheitsbeleuch-
tung im Bereitschaftsbetrieb. 
Sie wird mittels Taster im Tun-

BahnPraxis Aktuell

Tabelle 2
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nel, von der Tunnelüberwa-
chungszentrale oder von der 
betrieblichen Überwachungs-
stelle eingeschaltet. Bestimmte 
Störungen, beispielsweise eine 
BUS-Unterbrechung, führen 
auch zum selbsttätigen Ein-
schalten der Beleuchtung.

Die TSB ist grundsätzlich als 
Einzelbatterieanlage und nur 
in Ausnahmefällen als Grup-
penbatterieanlage konzipiert. 
Ein Notlichtversorgungsgerät 
versorgt dabei zwei nicht be-
nachbarte Tunnelleuchten oder 
eine Tunnelleuchte und eine 
Rettungszeichenleuchte oder 
eine Notrufsäulenleuchte, in 
bestimmten Fällen auch eine 
Rettungszeichen- und eine 
Notrufsäulenleuchte in Dauer-
schaltung. 

Das Ausschalten der Sicher-
heitsbeleuchtung ist nur von der 
betrieblichen Überwachungs-
stelle aus oder passwortge-
schützt von der Tunnelüberwa-
chungszentrale aus möglich.

Das Aufbauprinzip zeigt Ab-
bildung 1.

Das grundsätzliche Zusam-
menwirken der Komponenten 
ist in Abbildung 2 am Beispiel 
einer Konfigurationsskizze der 
Firma Hermos dargestellt.

Abbildung 3 zeigt die Sys-
temkonfiguration, wie sie im 
Präqualifizierungsverfahren an 
einer Pilotanlage bei der Firma 
Pintsch Aben geprüft wurde.

Die schaltungstechnische Ver-
knüpfung der TSB-Komponen-
ten sowie die prinzipielle Strom-
versorgung zeigt ein Auszug 
aus einer Ausführungsplanung 
nach Abbildung 4 für den Tunnel 
Heiliger Berg.

Tunnelüberwachungs-
zentrale (TÜZ)
Die Tunnelüberwachungszen-
trale (TÜZ) wird, soweit örtlich 
möglich, in ein vorhandenes 
Energieversorgungsgebäude 
integriert, oder in ein separates 
Betonschalthaus eingebaut. Sie 
besteht im Wesentlichen aus ei-
nem auf Windows oder Linux 

BahnPraxis Aktuell

Abbildung 1: TSB-Prinzidarstellung (Quelle: Pintsch Aben).

Abbildung 2: Anlagenkonfiguration HERMOS.

Abbildung 3: TSB-Systemkomponenten Pintsch Aben.
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basierenden Industrierechner 
mit Tastatur, Monitor, Drucker 
und Wechselspeichermedien. 
Bei Ausfall der Netzeinspeisung 
kann die Funktion der TÜZ 
USV-gestützt über 24 Stunden 
aufrechterhalten werden. Der 
Systemstatus und der Be-
triebszustand aller Leuchten, 
NVG und der Stromversor-
gung der TSB werden von der 
Tunnelüberwachungszentrale 
gesteuert. In dieser werden 
alle Betriebszustände, Prüf-
ergebnisse und Handlungen 
erfasst und in verschiedenen 
Journalen abgelegt. Bei Bedarf 
können diese mit Hilfe effektiver 
Filterfunktionen im Klartext 
angezeigt und vor Ort ausge-
druckt werden. Abbildung 5 
zeigt dies am Beispiel der TÜZ 
(Fa. RPÄZISA/Pintsch Aben) 
und Abbildung 6 gibt einen 
Einblick in den inneren Aufbau 
der TÜZ der Firma Bahnbau 
GmbH.

BahnPraxis Aktuell

Abbildung 4, oben: 
Übersicht TSB-Heiliger Berg.

Abbildung 5, rechts: 
TÜZ Bahnbau offen. 
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Abbildung 6: 
TÜZ mit Bedienoberfläche.

Abbildung 7: 
NVG-Funktionsgruppen
 DB Bahnbau GmbH.

Abbildung 8: TSB Pintsch NVG004.
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Notlicht-
versorgungsgerät
Das Notlichtversorgungsgerät 
(NVG) versorgt und überwacht 
bis zu zwei Tunnelleuchten 
oder Rettungszeichenleuch-
ten oder Notrufsäulenleuchten 
mit Kompaktleuchtstofflampen 
nach den Erfordernissen der 
DIN VDE 0108. Über ein BUS-
System werden alle installierten 
NVG an die TÜZ angeschlos-
sen. 

Die Versorgungsspannung be-
trägt üblicherweise 3/N AC 
400/230 V 50 Hz, kann jedoch 
bei längeren Versorgungsstre-
cken auch z.B. 3/N AC 690/400 
V betragen. Für die verschie-
denen projektbezogenen Ver-
sorgungsspannungen sind im 
NVG Sicherheitstransformato-
ren nach DIN EN 60742 (VDE 
0551) und EN 60598-2-22 mit 
unterschiedlichen Eingangs-
spannungen vorzusehen. 

Die NVG sind so konzipiert, 
dass eine optimale Montage- 
und Wartungsfreundlichkeit 
gegeben ist. Die Verbindungs-
leitungen der Komponenten in-
nerhalb des NVG einschließlich 
der Steckvorrichtungen sind 
unverwechselbar gestaltet. Alle 
Anschlüsse erhalten eine norm-
gerechte Bezeichnung. Die 
Batteriezuleitungen sind farbig 
gekennzeichnet. Stecker für 
Netzzuleitungen, Leuchtenzu-
leitungen und BUS-Leitungen 
sind unterschiedlich gestaltet. 
Das Blockschaltbild in Abbil-
dung 7 gibt einen Überblick 
über das Zusammenwirken 
der Funktionsgruppen eines 
NVG.

Alle leitenden Teile auf den 
Platinen mit einer Spannung 
von AC gleich oder größer 50 
V oder einer Gleichspannung 
DC gleich oder größer 120 V 
sind gegen direktes Berühren 
gesichert. In jedem NVG sind 
Schilder mit Hinweisen zur 
Bedienung, Störungssuche 
und Fehlerbehebung dauerhaft 
angebracht. 

Die Abbildungen 8 bis 12 zeigen 
NVG verschiedener qualifizier-
ter Komponentenlieferanten.

Abbildung 9: NVG PA Elektronikplatine Funktionsübersicht.

Abbildung 10: NVG Hermos Variante 2.
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Abbildung 13 zeigt den Aufbau 
eines Batterieblocks, wie er im 
NVG der Firma Hermos zum 
Einsatz kommt.

Das BUS-System
Zwischen der TÜZ und den NVG 
im Tunnel kommt ein von der 
Stromversorgung galvanisch 
getrennter BUS (Binary Unit 
System) zum Einsatz. Hierfür 
werden vorrangig Kabel vom 
Typ J-H (ST) H 4 x 2 x 0,8 mm2 
verwendet. Alternativ können 
auch Lichtwellenleiter einge-
setzt werden, insbesondere 
dann, wenn zum Beispiel aus 
der Oberleitungsanlage vor 
allem mit induktiven Einkopp-
lungen zu rechnen ist. Dies ist 
dann bei Eisenbahntunneln 
ohne ausreichende Beweh-
rung und Rückleiterseile zu 
erwarten. Bei einer Störung 
der internen Stromversorgung 
eines NVG wird bei Unterschrei-

Abbildung 11, rechts: 
NVG DB Bahnbau 

GmbH.

Abbildung 12, unten:
 NVG Detail 

DB Bahnbau GmbH.
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Abbildung 13: 
Batterieblock NVG HERMOS.

Abbildung 14: Datenübertragung Pintsch Aben.

Abbildung 15: 
Betriebsjournal 

Auszug.

tung des Sollwerts ein Bypass 
zwischen den beiden RS 422-
Schnittstellen geschaltet. Damit 
ist sichergestellt, dass der 
BUS durchgängig bleibt und 
die restlichen NVG weiterhin 
bidirektional mit der TÜZ kom-
munizieren können.

Übergeordnetes 
Übertragungssystem
Für die Übertragungswege von 
der TÜZ zur BÜ und zur TÜ 
sind an der TÜZ verschiedene 
Schnittstellen programmierbar. 
Je nach den objektbezogenen 
Übertragungssystemen vor 
Ort können an der Schnittstel-
le X.25 zum übergeordneten 
Übertragungssystem wie MAS 
90, FÜSTE, GSM oder GSM-R 
die entsprechenden Protokolle 
zur Verfügung gestellt werden. 
Optional besteht für die TÜ über 
Modemverbindung ein Zugang 
zur TÜZ mit der Möglichkeit, 
eine Ferndiagnose durchzu-
führen und Statusänderungen 
vorzunehmen. In Abbildung 
14 ist das Schema der Daten-
übertragung an die betriebli-
chen und technischen Über-
wachungsstellen schematisch 
dargestellt (Quelle Fa. Pintsch 
Aben). Zusätzlich besteht für 
den Anlagenverantwortlichen/
Instandhalter die Möglichkeit, 
sich über Modem oder ISDN 
aus der Ferne in die TÜZ einzu-
wählen. Voraussetzung hierfür 
ist allerdings, dass die not-
wendige Hard- und Software 
(Notebook und Firmware) sowie 
die erforderliche Infrastruktur 
(Modem und Telefonanschluss 
an der TÜZ) zur Verfügung 
stehen.

Zurzeit steht für die Über-
tragung der Meldungen und 
Befehle von und zu den Über-
wachungsstellen vordringlich 
das betriebliche Meldesystem 
MAS90 in einer Version zur 
Verfügung, welches die von der 
TÜZ zur Verfügung gestellten 
Meldungen nicht vollumfäng-
lich übertragen kann. Dies hat 
zur Folge, dass die bereits mit 
TSB-Komponenten komplett 
ausgerüsteten Tunnel noch 
keine endgültige Betriebser-
laubnis durch das Eisenbahn-
Bundesamt erhalten haben. 
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Dies wird erst dann erfolgen, 
wenn die Anbindung an MAS90 
oder an ein anderes geeignetes 
Übertragungssystem mit allen 
erforderlichen Funktionen er-
folgte. Lediglich auf der NBS 
Nürnberg – Ingolstadt erfolgt 
die Meldungsübertragung an 
die Bz München auf Basis 
einer optimierten Version MAS 
90, die sich aber noch in der 
Betriebserprobung befindet.

Wie werden die 
Meldungen erfasst 
und verarbeitet?

Alle Meldungen der TSB wer-
den in der TÜZ in einem Be-
triebs- und Störungsjournal 
nach Abbildung 15 erfasst, 
nach technisch relevanten 
Merkmalen und Prioritäten 
gefiltert und an die BÜ und TÜ 
übertragen. Der Melde- und 
Befehlsumfang an die BÜ wur-
de dabei auf das sicherheitlich 
Notwendige reduziert:
n	 Energieversorgung ge-

stört,
n	 Tunnelsicherheitsbeleuch-

tung ist AUS,
n	 Tunnelsicherheitsbeleuch-

tung ist EIN,

In der TÜZ werden nach wie 
vor alle Meldungen registriert 
und können entweder örtlich 
an der TÜZ oder über Ser-
viceschnittstelle fernausgele-
sen werden.

Folgende NVG-Meldungen 
werden bei Netzausfall unter-
drückt:
n	 Sammelstörmeldung Nr. 25 

„NVG gestört“ (Anm.: Diese 
SM wird bei jeder relevanten 
Störung sofort gesetzt. Um 
auch nach deren Aktivie-
rung weitere Störungen 
zu erkennen, werden die 
in der Sammelmeldung 
(SM) integrierten Einzel-
meldungen (EM) zusätzlich 
übertragen).

n	 Störmeldung „Elektranten“ 
(wenn über potenzialfreien 
Kontakt am NVG über-
wacht – siehe Ril 9549107 
Abschnitt 4 (5)).

Folgende NVG-Meldungen 
werden nicht unterdrückt:
n	 Störmeldung „Batterie“ 
	 Anmerkung: (EM aus SM 25 

nach Lastenheft TSB V 3.3) 
Meldungen wie „Batterie 
tiefentladen“ oder „-hoch-
ohmig“ sollen ja weiter über-
tragen werden.

n	 Störmeldung „Ladeeinrich-
tung“ 

	 Anmerkung: (EM aus SM 25 
nach Lastenheft TSB V 3.3) 
Wenn kein Netz vorhanden 
ist, kann der Lader auch 
keine Störung erkennen; 
demzufolge braucht diese 
Meldung auch nicht gefiltert 
zu werden.

n	 Störmeldung „Leuchte 1 & 
2“,

n	 Störmeldung „Rettungszei-
chenleuchte“,

n	 Störmeldung „Notrufsäu-
lenbeleuchtung“.

Nach Wiederkehr der Netz-
spannung werden die TÜZ 
und die angeschlossenen NVG 
spontan wieder mit Netzspan-
nung versorgt. Die Meldungs-
unterdrückung in der TÜZ 
bleibt jedoch für jedes NVG 
so lange bestehen, bis auch 
das letzte NVG durch die TÜZ 
abgefragt wurde. Erst nach 
dieser erneuten Abfrage, bei 

n	 Tunnelsicherheitsbeleuch-
tung in Notlichtbetrieb (Bat-
teriebetrieb).

Außerdem wurde in der TÜZ 
softwaremäßig eine Filter-
funktion implementiert, welche 
alle Meldungen auf Flattern 
überprüft und dann eine Wei-
termeldung an die Überwa-
chungsstellen verhindert. Zur 
Unterdrückung eines Mel-
dungsschwalls bei Ausfall der 
Energieversorgung über das 
Fernwirksystem, bei der jedes 
NVG mehrere Meldungen an 
die TÜZ absetzt, werden die 
Phasen L1, L2 und L3 in der 
Hauptverteilung auf Unter-
spannung überwacht. Bei ei-
nem Stromausfall werden alle 
mit diesem im Zusammenhang 
stehenden Meldungen in der 
TÜZ unterdrückt. Die Meldun-
gen werden erst wieder gene-
riert, wenn alle Phasenspan-
nungen der Hauptverteilung 
in der TÜZ erkannt wurden. 
Meldungen wie z.B. „Batte-
rietiefentladung“ und daraus 
resultierende Störmeldungen 
der Batterie werden weiterhin 
an MAS90 weitergegeben, 
da diese nicht unmittelbar mit 
dem Netzausfall zusammen-
hängen. 

Tabelle 3: 
Wartungsübersicht.
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der die Netzspannung ja wie-
der zur Verfügung steht, wird 
die Meldungsunterdrückung 
in der TÜZ zurückgesetzt. Eine 
zeitliche Begrenzung der Fil-
terwirkung gibt es nicht. Die 
Meldungsunterdrückung bleibt 
solange bestehen, bis in der 
TÜZ die Wiederkehr der Netz-
spannung erkannt wurde und 
die NVG durch die TÜZ erneut 
abgefragt wurden.

Welche Wartungs- 
und Instandhaltungs-
vorgaben gibt es für 
die TSB?

Grundsätzliches
Der Betreiber einer elektrischen 
Anlage ist für den sicheren und 
ordnungsgemäßen Betrieb die-
ser Anlagen verantwortlich. 

Alle elektrischen Komponenten 
einschließlich der Batterien 
der Tunnelsicherheitsbeleuch-
tungsanlage sind quasi war-
tungsfrei. Das System erkennt 
durch eine automatische Prüf-
einrichtung nach DIN EN 50172 
(VDE 0108 Teil 100) und soweit 
noch nicht durch diese ersetzt, 
Anforderungen aus der DIN 
VDE 0108 Teil 1 sowie nach 
DIN EN 62034 (VDE 0711 Teil 
400) selbsttätig Abweichungen 
vom Normalzustand. Diese 
Abweichungen werden in Form 
von Störmeldungen gemäß 
Tu 954.9107 an die betriebli-
che (BÜ) und technische (TÜ) 
Überwachungsstelle ereignis-
orientiert übertragen.

Auf eine Prüfbuch gemäß DIN 
EN 50172 (VDE 0108 Teil 100) 
Abschnitt 6.2 kann verzichtet 
werden, da alle relevanten 
Daten in der TÜZ erfasst und 
gespeichert werden. Um even-
tuellen Schäden und Funktions-
einschränkungen vorzubeugen, 
sind folgende Wartungs- und 
Instandhaltungsarbeiten so-
wie Wiederholungsprüfungen 
durchzuführen:

Wartung Jährlich
n	 Sichtprüfung der Schalt-

kästen (Notlichtversor-
gungsgerät NVG – Elektro-

nik- und Batteriekästen) auf 
äußere Beschädigungen 
und sichere Befestigung 
sowie auf unsachgemäße 
Behandlung.

n	 Prüfen auf ordnungsgemä-
ßen Verschluss der Gehäu-
sedeckel und fester Sitz der 
beiden Deckelschrauben.

n	 Überprüfung der Schalt-
kästen auf Korrosion, Ver-
schmutzung und Konden-
satbildung im Gehäuse.

n	 Sichtprüfung der Gehäu-
sedeckedichtungen auf 
Beschädigung.

n	 Sichtprüfung der Batterie 
und der Elektronikplatinen 
auf Korrosion und Beschä-
digung. 

n	 Mechanische und elektri-
sche Funktionsprüfung des 
Einschalttasters am NVG 
einschließlich der Taster-
beleuchtung.

n	 Reinigung der äußeren Flä-
chen der NVG`s bei nor-
maler Verschmutzung mit 
feuchtem Tuch, insbeson-
dere des Einschalttasters 
mit dessen Hinweisfolie.

n	 Reinigung der Tunnel-
leuchten bei normaler 
Verschmutzung mit einem 
feuchten Tuch.

Zusatzprüfungen am NVG:
n	 Steckverbindungen auf fes-

ten Sitz prüfen.
n	 Schraubverbindungen auf 

festen Sitz prüfen.

Zusatzprüfungen Einzelbat-
terie:
n	 Schraubverbindungen auf 

festen Sitz prüfen, Hinweis: 
Lose Batterieanschlüsse 
mit Drehmomentenschlüs-
sel (6 N) nachziehen.

n	 Sichtkontrolle auf Ver-
schmutzung der Belüf-
tung.

n	 Sichtkontrolle auf Ver-
schmutzung der Batterie.

Zusatzprüfungen TÜZ:
n	 Kontrolle der Funkuhr (ent-

sprechend EN 60034).

Wartung Zweijährig
n	 Ordnungsgemäßer Sitz der 

Kabeleinführungen am Not-
lichtversorgungsgerät, ins-
besondere der Verbindung 
zwischen Schaltkasten 
mit den Elektronikkompo-
nenten und den Batterie-
Schaltkasten.

n	 Ordnungsgemäßer Sitz der 
Kabeleinführungen an der 
Tunnelüberwachungszen-
trale (TÜZ).

Wiederholungs-
prüfungen
Für die Wiederholungsprü-
fung der TSB-Anlage, bei der 
der ordnungsgemäße und 
sichere Zustand der Anlage 
festgestellt und dokumentiert 
wird, sind die Grundsätze der 
Prävention (GUV-V A1), die 
GUV-V A3 § 5, das Arbeits-

schutzgesetz (ArbSchG) und 
die Betriebssicherheitsver-
ordnung (BetrSichV) mit den 
zugehörigen Regeln (TRBS) 
maßgebend. Die notwen-
digen Arbeitsschutzmaß-
nahmen sind anhand einer 
Gefährdungsbeurteilung fest-
zulegen. Die nach GUV-V A3 
vorgegebenen Prüffristen für 
elektrische Anlagen sowie die 
Qualifikation des Prüfers sind 
der Tabelle 3 zu entnehmen.

In Tabelle 4 sind die Herstel-
lervorgaben für die Wartung-
arbeiten und Zeitintervalle für 
die TSB-Anlagen zusammen-
gefasst. 

Entstörung der TSB zur 
Aufrechterhaltung 
der Funktionsfähigkeit 
aus betrieblichen (und 
technischen) Gründen
Grundlagen der technischen 
Anforderungen im Lastenheftes 
TSB Version 3.3 mit Stand vom 
30.05.2006 bildet die DIN VDE 
0108 sowie die EBA-Richtlinie 
„Anforderungen des Brand- 
und Katastrophenschutzes 
an den Bau und Betrieb von 
Eisenbahntunneln“. Besonder-
heiten für die bahnspezifische 
Ausführung der TSB in Eisen-
bahntunneln der DB AG bezie-
hen sich auf die TU 954.9107 
mit Stand 01.05.2006. Diese 
Planungsgrundlagen sind tra-
gende Säulen im Tunnelret-

Tabelle 4: Prüffristen aus GUV-V A3.
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der Notausgänge ist eine 
Notbeleuchtung als Sicher-
heitsbeleuchtung gemäß 
DIN 5035, Teil 5 und VDE 
0108 vorzusehen. Diese 
muss bei Kurzschluss in 
der Versorgungsleitung 
oder Ausfall der Speise-
spannung die geforderte 
Beleuchtungsstärke für 
eine Grenzbetriebsdauer 
von mindestens 3 Stunden 
aufrecht erhalten.

Um diese Forderung der EBA-
Richtlinie zu erfüllen, muss 
bei Netzausfall eine maximale 
Entstörzeit von 3 Stunden si-
chergestellt werden.

Entstörzeit bei 
Netzausfall 
max. 3 Stunden

Bei einer Unterbrechung der 
Kommunikationsverbindung 
(sog. Kanalstörung) wird die 
TSB automatischen einge-
schaltet, da in diesem Fall die 
Melde- und Befehlsrichtung 
von der Tunnelüberwachungs-
zentrale (TÜZ) zur betrieblichen 
(BÜ) und technischen (TÜ) 
Überwachungsstelle unterbro-
chen ist. Ein Einschalten der 
TSB im Ereignisfall ist somit von 
diesen Stellen aus nicht mehr 
möglich. Ebenso werden dann 
keine Betriebszustände oder 

Störungen, wie beispielsweise 
Netzausfall, mehr an die über-
wachenden Stellen (TÜ und 
BÜ) übertragen. Es ist deshalb 
zwingend erforderlich, dass 
eine Entstörung der Fernwirk-
verbindung durch den zustän-
digen Instandhaltungsdienst, in 
diesem Fall DB Systel, innerhalb 
einer maximalen Zeit von drei 
Stunden erfolgt. Andernfalls 
darf der betroffene Tunnel nach 
Ablauf dieser Zeit nicht mehr 
mit besetzten Personenzügen 
befahren werden.

Entstörzeit bei 
einer Kanalstörung 
max. drei Stunden

Bei Netzausfall und eingeschal-
teter TSB ist ein Betrieb von 
maximal drei Stunden möglich. 
Nach Ablauf dieser Zeit sind die 
Batterien entladen und die TSB 
somit nicht mehr funktionsfä-
hig. Konnte eine Entstörung 
Innerhalt von drei Stunden nicht 
durchgeführt werden, ist der 
Tunnel für den Personenverkehr 
zu sperren.

Entstörzeit bei 
Beleuchtung in 
Notstrombetrieb 
max. drei Stunden.

Tunnelleuchten
Ein Gruppentausch der Lam-
pen wird in Abhängigkeit von 
der Betriebsdauer und den ein-
gesetzten Lampentyp durch-
geführt.

Eine Kontrollmessung der 
Nennbeleuchtungsstärke we-
gen der Alterung der Lam-
pen und der damit verbunden 
Lichtstromreduzierung ist nicht 
vor Ablauf von vier Jahren er-
forderlich.

Betriebliche 
Maßnahmen
In Abstimmung zwischen der 
DB Netz-Zentrale und dem 
Notfallmanagement der DB 
Netz wurde festlegt, dass be-
trieblich relevante Maßnahmen 
erst bei beidseitigem Teilausfall 
der TSB von mind. 500 m Länge 
notwendig werden (Schreiben 
vom 23.02.2004/N.BBF 2 St – 
Abbildung 16 und Betriebliche 
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tungskonzept und mit erfolgter 
Einführungszustimmung durch 
das EBA anerkannte Regeln 
der Technik im Sinne der EBO 
§ 4 (1). 

Der Bezug zur erforderlichen 
Verfügbarkeit der Beleuchtung 
bei Ausfall der Netzversorgung 
ergibt sich aus folgendem Ab-
schnitt der EBA-Richtlinie:

2.4 Notbeleuchtung
Für Tunnel einschließlich 

Abbildung 16: 
Betriebliche Weisung I.NBGG 
Nr. 03/2006 der DB Netz AG.

Abbildung 17: 
Anlage 1 zur Betrieblichen Weisung 

Nr. 03/2006.
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Weisung I.NBGG Nr. 03/2006 
– Abbildung 17).

Aus Sicht des Notfallmanage-
ments genügt es, die störungs-
behafteten Beleuchtungskom-
ponenten wie Tunnelleuchten 
und NVG, soweit diese nicht 
durch eine Störungen der Pri-
orität 1 ausgelöst wurden, 
am nächsten Arbeitstags an 
den zuständigen Entstörer zu 
melden.

Zur weiteren Minimierung des 
Entstörungsaufwandes können 
Störungen der Tunnelleuchten 
(ausgenommen Rettungszei-
chen- und Notrufsäulenleuch-
ten, diese sind sofort zu ent-
stören) je Tunnel beispielsweise 
mittels Sammelauftrag in SAP/
R3 gesammelt und wie vorste-
hend beschrieben gemeldet 
werden. 

Der Anlagenverantwortliche 
kann auf der Grundlage anhand 
einer Gefährdungsbeurteilung 
nach dem Arbeitsschutzgesetz 
über eine rationelle Entstörung 
entscheiden

Die Leuchten der Rettungszei-
chen sowie die Notrufsäulen-
leuchten werden wie Priorität 
1 sofort entstört, da hieraus im 
Ereignisfall Einschränkungen in 
der Rettungswegkennzeich-
nung und der Erkennbarkeit 
der Notruffernsprecher ent-
stehen.

Meldungen werden in zwei 
Stufen unterschieden:
n	 Priorität 1 Sicherheitsrele-

vante Betriebs- und Stör-
meldungen. 

Sind alle technischen- und 
betrieblichen Störungen, wel-
che die Funktionsfähigkeit der 
TSB außer Kraft setzen und ein 
unverzügliches Handeln durch 
die BÜ und die TÜ erfordern. 
Diese Meldungen sind unver-
zögert und ereignisorientiert an 
die BÜ und TÜ zu übertragen 
und akustisch und optisch 
anzuzeigen.

n	 Priorität 2
Hierbei handelt es sich um 
Meldungen von Störungen an 
Einzelkomponenten, welche 

die Funktionsfähigkeit der TSB 
Gesamtanlage lediglich ein-
schränken, wobei die Sicher-
heitsfunktionen aber erhalten 
bleiben.

Die in den vorstehenden Ab-
schnitten aufgezählten Fristen 
und Tätigkeiten geben die 
Meinung des Verfassers wieder 
und sind im Grundsatz auch mit 
den verantwortlichen Stellen so 
abgestimmt. Tabelle 5 enthält 
aktuell das Wartungs- und In-
standhaltungskonzept, wie es 
in dieser Form der EBA-Zentrale 
aktuell zur Zustimmung vor-
liegt.	 n

Tabelle 5.

Definition des Prüfsystems nach DIN EN 62034 
(VDE 0711-400)

Einteilung der ATS-Typen 
Automatische Prüfsysteme (ATS) können unterschiedliche Formate auf-
weisen. Die folgenden Einteilungen für automatische Prüfsysteme wurden 
zur Beschleunigung und Steigerung der Effizienz des Auswahlprozesses 
entwickelt.

Typ S 
Dies ist ein eigenständiges automatisches Prüfsystem, das aus einer 
Leuchte mit Einzelbatterie mit eingebauter Prüfeinrichtung besteht, die eine 
lokale Anzeige des Zustandes der Leuchte besitzt, bei dem jedoch für alle 
Leuchten eine örtliche Besichtigung mit einer manuellen Aufzeichnung der 
von den Leuchten angezeigten Informationen notwendig ist.

Typ P 
Die Notleuchten werden überwacht und ihr Zustand wird auf einer Prüf-
einrichtung angezeigt, auf der die Prüfergebnisse erfasst und angezeigt 
werden, wobei jedoch eine manuelle Aufzeichnung der Informationen aus 
den Prüfungen erforderlich ist.

Typ ER 
Wie Typ P, jedoch werden die auf der Prüfeinrichtung erfassten Ergeb-
nisse und Daten aufgezeichnet und durch das automatische Prüfsystem 
protokolliert.

Typ PRN
Wie Typ P oder Typ ER, jedoch mit einer Sammelausfallanzeige, die 
automatisch eine Fernanzeige über einen Ausfall einer der geprüften 
Leuchten bereitstellt.



Die Eisenbahn-Unfallkasse im Web. Klicken Sie doch einfach mal 

wieder rein in www.euk-info.de. Hier finden Sie neben unseren Kommunikationsver-

bindungen, aktuellen Meldungen, dem Regelwerk und den Publikationen einfach alles, 

was Sie über die EUK wissen möchten. Viele neue Features, natürlich auch barrierefrei, 

machen unsere Website noch benutzerfreundlicher. Durch die leichte Navigation und 

unsere komfortable Volltextsuche kommen Sie sofort 

zum Ziel. Von A wie „Aufgaben“ bis Z wie „Zahnersatz“.

www.euk-info.de


